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Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Aufsichtsrat Stadtwerke Neustadt an der 
Weinstraße GmbH 

05.07.2023 N zur Vorberatung 

Stadtrat 18.07.2023 Ö zur Beschlussfassung 

 
Genehmigung des Jahresabschlusses 2022 der Stadtwerke Neustadt an der 
Weinstraße GmbH 

 
Antrag: 
 
Der Stadtrat stimmt zu, dass die Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss 2022 
genehmigt und die Bilanz der Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH zum 
31.12.2022 in Aktiva und Passiva auf je 82.487.928,31 € feststellt. 
 
Der Stadtrat stimmt zu, dass die Gesellschafterversammlung beschließt, die 
Geschäftsführung und den Aufsichtsrat für das Jahr 2022 zu entlasten. 
 
Begründung: 
 
Der Aufsichtsrat empfiehlt, den Jahresabschluss in der vorgelegten Form festzustellen. Die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Becker Büttner Held AG (BBH), München hat den 
Jahresabschluss 2022 am 15.06.2023 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
testiert. 
 
Nachrichtlich: 
Das Jahresergebnis der Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH in Höhe von 
5.317.985,52 € wurde aufgrund des am 05.10.2021 abgeschlossenen 
Ergebnisabführungsvertrages mit der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH an diese 
abgeführt. 
 
Der im abzuführenden Jahresgewinn enthaltene Gewinn der Wasserversorgung in Höhe von  
262.046,00 € (nach Steuer) ist der Kapitalrücklage der Stadtwerke Neustadt an der 
Weinstraße GmbH gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) § 8 Abs. 1 wieder zu zuführen. 
 
Der Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2022 der Stadionbad Neustadt an der 
Weinstraße GmbH in Höhe von 1.406.350,49 € wurde nicht mehr in der Gewinn- und 
Verlustrechnung der Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH verarbeitet. Dieser 
wurde über den am 05.10.2021 zwischen Stadionbad Neustadt an der Weinstraße GmbH 
und der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrag 
abgedeckt. 
 
Neustadt an der Weinstraße, 10.07.2023 
 
 
 
 
Bürgermeister 
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